
   

Tarifangebot der uniVersa Krankenversicherung für Arbeitnehmer, 
Selbständige, Freiberufler, Schüler und Studenten  

 

 

Classic 
 

Tarif A – Ambulante Behandlung 
Kostenerstattung für ärztliche Leistungen, Arznei-
mittel, Heilmittel (z.B. Massagen, Bäder etc.), Hilfs-
mittel (z.B. Brillen, Hörhilfen etc.), Behandlung und 
Untersuchung durch Heilpraktiker und Notfall-
transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif ZA – Zahnärztliche Behandlung 
Kostenerstattung für Zahnbehandlung, Zahnersatz, 
vorbeugende Maßnahmen, Zahn- und Kieferregu-
lierung sowie Material- und Laborkosten. 
 
 
Tarif ST – Krankenhausbehandlung 
Erstattet werden vom Krankenhaus berechnete Kos-
ten für Regelleistungen und gesondert berechen-
bare Belegarzthonorare, Fallpauschalen sowie die in 
den Tarifen ST1 und ST2 vom Krankenhaus berech-
neten Kosten für Wahlleistungen und Arzthonorare. 
 

 

� A 100 100 % Erstattung ohne Selbstbeteiligung. 
� A 155  100 % Erstattung mit   155 EUR Selbstbeteiligung pro Person/Kalenderjahr. 
� A 310 100 % Erstattung mit   310 EUR Selbstbeteiligung pro Person/Kalenderjahr. 
� A 360K 100 % Erstattung bei Erstbehandlung durch einen Facharzt für Allgemeinmedizin, 

 praktischen Arzt, Augen-, Frauen-, Kinder-, Not- oder Bereitschaftsarzt.  
80 %  Erstattung bei Erstbehandlung durch alle übrigen Fachärzte.  
100 % Erstattung für Arzneien und Verbandmittel, welche über den 

Versandhandel bezogen werden. 
80 % Erstattung für Arzneien und Verbandmittel, welche nicht über den 

Versandhandel bezogen werden, bis zu einem Rechnungsbetrag von  
 2.000 EUR, darüber hinaus 100 %. 
80 % Erstattung bei psychotherapeutischer Behandlung und Behandlung durch 

Heilpraktiker.  
Die Selbstbeteiligung beträgt 360 EUR pro Person/Kalenderjahr. 

� A 620 100 % Erstattung mit    620 EUR Selbstbeteiligung pro Person/Kalenderjahr. 
� A 1360 100 % Erstattung mit 1.360 EUR Selbstbeteiligung pro Person/Kalenderjahr. 
� A 80 100 % Erstattung mit 20 % Selbstbeteiligung pro Person/Kalenderjahr, 

max. jedoch 500 EUR.  
 
    Zahn- Zahn- Kiefer- 
    behandlung ersatz regulierung 
 

� ZA 100   100 % 80 % 100 % 
� ZA 90  90 % 60 % 90 % 
� ZA 80  80 % 80 % 80 % 
 
 

� ST 1/100 100 % Erstattung bei Unterbringung im Einbettzimmer mit privatärztlicher 
Behandlung. 

� ST 2/100 100 % Erstattung bei Unterbringung im Zweibettzimmer mit privatärztlicher 
Behandlung. 

� ST 3/100 100 % Erstattung bei Unterbringung im Mehrbettzimmer ohne privatärztliche 
Behandlung. 

Economy (u. a.  für Selbständige und Arbeitnehmer mit ausgeschöpftem Arbeitgeberzuschuss) 
 

Tarif VE 
Kostenerstattung für ambulante und stationäre 
Heilbehandlung (Ein- oder Zweibettzimmer), für 
Zahnbehandlung und Zahnersatz, Zahn- und 
Kieferregulierung, für vorbeugende zahnärztliche 
Maßnahmen sowie für einen medizinisch not-
wendigen Krankenrücktransport während eines 
vorübergehenden Auslandsaufenthaltes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� VE 900 K 100 %  Erstattung bei Erstbehandlung durch einen Facharzt für 
   Allgemeinmedizin, praktischen Arzt, Augen-, Frauen-, Kinder-, Not- oder 

Bereitschaftsarzt.  
80 % Erstattung bei Erstbehandlung durch alle übrigen Fachärzte.  
100 % Erstattung für Arzneien und Verbandmittel, welche über den Versand-

handel bezogen werden. 
80 % Erstattung für Arzneien und Verbandmittel, welche nicht über den Versand-

handel bezogen werden, bis zu einem Rechnungsbetrag von 2.000 EUR, 
darüber hinaus 100 %. 

80 % Erstattung bei psychotherapeutischer Behandlung und Behandlung durch 
Heilpraktiker. 

100 % Erstattung für stationäre Krankheitskosten. 
100 % Erstattung für Zahnbehandlungskosten und Kieferregulierung sowie  
80% Erstattung für Zahnersatz. 
Die Selbstbeteiligung beträgt 900 EUR pro Person/Kalenderjahr. 

 
� VE 1300 G 100 % Erstattung für ambulante und stationäre Krankheitskosten, Zahnbe-

handlungskosten und Kieferregulierung sowie  
   80 % Erstattung für Zahnersatz. 

Die Selbstbeteiligung beträgt 1.300 EUR pro Person/Kalenderjahr. 
 

� VE 2000 G 100 % Erstattung für ambulante und stationäre Krankheitskosten, Zahnbe-
handlungskosten und Kieferregulierung sowie  

  80 % Erstattung für Zahnersatz. 
Die Selbstbeteiligung beträgt 2.000 EUR pro Person/Kalenderjahr. 

 
� VE 1300 H 100 % Erstattung für ambulante und stationäre Krankheitskosten, Zahnbe-

handlungskosten und Kieferregulierung sowie  
   80 % Erstattung für Zahnersatz. 

Die Selbstbeteiligung beträgt 1.300 EUR pro Person/Kalenderjahr. 
Die Selbstbeteiligung halbiert sich bei Kindern bis einschl. dem Kalenderjahr,  
in dem das 15. Lebensjahr vollendet wird, und automatisch bei Senioren ab  
dem Kalenderjahr, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

 
� VE 2000 H 100 % Erstattung für ambulante und stationäre Krankheitskosten, Zahnbe-   
         handlungskosten und Kieferregulierung sowie  
   80 % Erstattung für Zahnersatz. 

Die Selbstbeteiligung beträgt 2.000 EUR pro Person/Kalenderjahr. 
Die Selbstbeteiligung halbiert sich bei Kindern bis einschl. dem Kalenderjahr, 
in dem das 15. Lebensjahr vollendet wird, und automatisch bei Senioren ab  
dem Kalenderjahr, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

 

 
Die detaillierten Informationen können Sie den Versicherungsbedingungen für die Kranken- und Pflegeversicherung entnehmen. 
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Funktional (u. a. für Familien) 
 
Tarif VF 
Kostenerstattung für ambulante und stationäre 
Heilbehandlung (Zweibettzimmer), für Zahnbehand-
lung und Zahnersatz, Zahn- und Kieferregulierung 
sowie für vorbeugende zahnärztliche Maßnahmen. 
 

 
70 % Erstattung für ambulante und stationäre Krankheitskosten sowie für 

Zahnbehandlungskosten, max. 450 EUR Selbstbeteiligung pro versicherte 
Person/Kalenderjahr, darüber hinaus 100 % Erstattung. 
 

70 %  Erstattung für Zahnersatz und Kieferregulierung. 
 
Beitragsfreistellung nach Entbindung solange im Anschluss daran keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird, längstens jedoch für sechs Monate 
 
 

intro|Privat (für den Start in die private Krankheitskostenvollversicherung) 
 
Tarif intro|Privat 
Kostenerstattung für ambulante und stationäre 
Heilbehandlung, für Zahnbehandlung und Zahn-
ersatz, Zahn- und Kieferregulierung, vorbeugende 
zahnärztliche Maßnahmen sowie für Material- und 
Laborkosten.  
 
Beitragsfreistellung nach Entbindung solange im 
Anschluss daran keine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird, längstens jedoch für sechs Monate. 
 
Der Tarif intro|Privat beinhaltet für versicherte 
Personen, die mit dem Tarif intro|Privat erstmals 
eine Krankheitskostenvollversicherung bei uns ab-
geschlossen haben, folgende Optionsrechte auf 
Höher- oder Nachversicherung:  
 
Durch das Optionsrecht auf Höherversicherung zu 
einem der Optionstermine von intro|Privat wird der 
Wechsel in eine beliebige Tarifvariante der Pro-
duktlinien Classic, Economy oder Funktional  
-  ohne Wartezeiten 
-  weitgehend ohne erneute Gesundheitsprüfung 
garantiert.  
 
Das Besondere: 
Diese Option zum Leistungsaufstieg besteht nicht 
nur einmal, sondern es stehen immer wieder Ter-
mine zur Wahl. Man hat die Garantie, bereits nach 
Ablauf von 3 Jahren in eine beliebige Tarifvariante 
der drei Produktlinien Classic, Funktional oder 
Economy wechseln zu können – anschließend 
kann man sich alle 5 Jahre (bis zum 50. 
Geburtstag) für den Wechsel entscheiden. 
 
Dieses Optionsrecht besteht jedoch nicht für 
versicherte Personen, welche im Rahmen der 
Kindernachversicherung ab Geburt mitversichert 
wurden. 
 
Möchten Sie nicht auf ein wie oben beschriebenes 
höheres Leistungsniveau wechseln, steht Ihnen als 
Alternative zum  letztmöglichen Optionstermin ein 
Nachversicherungsrecht für die Tarife KSKT oder 
PT mit maximal 60 EUR Tagegeld  
-  ohne Wartezeiten 
- ohne erneute Gesundheitsprüfung 
zur Verfügung. 
 

 

Ambulante Heilbehandlung, Entbindung und Vorsorge:  
100 % Erstattung bei Erstbehandlung durch einen namentlich genannten Primärarzt 

(Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
praktischen Arzt, Augen-, Frauen-, Kinder-, Not- oder Bereitschaftsarzt).  

100 % Erstattung bei Weiterbehandlung durch einen Facharzt, wenn Überweisung durch  
 den Primärarzt vorliegt. 
75 %  Erstattung bei Erstbehandlung durch alle übrigen Fachärzte.  
75 %  Erstattung bei ambulanter Untersuchung und Heilbehandlung durch Heilpraktiker. 
75 %  Erstattung bei ambulanter psychotherapeutischer Behandlung bis zu 30 Sitzungen  
 pro Kalenderjahr.  
100 %  Erstattung für ambulante Geburtshilfe.  
75 %  Erstattung für Arznei- und Verbandmittel bis zu einem Eigenanteil von 625 EUR  
 pro Person/Kalenderjahr, darüber hinaus 100 % Erstattung.   
75 %  Erstattung für Heilmittel und kleinere Hilfsmittel.  
75 % Erstattung für größere Hilfsmittel bis zu einem Eigenanteil von 1.000 EUR  
 pro Person/Kalenderjahr, darüber hinaus 100 % Erstattung. 
75 %  Erstattung für Sehhilfen bis maximal 125 EUR pro Person innerhalb von zwei 

Kalenderjahren. 
100 %  Erstattung für Notfalltransporte und präventive Maßnahmen.  
 
Zahnärztliche und kieferorthopädische Heilbehandlung:  
100 %  Erstattung für vorbeugende Maßnahmen und Zahnbehandlung. 
100 % Erstattung für die zahnärztlichen Leistungen bei Inlays sowie 
60 %  Erstattung für die zahntechnischen Leistungen bei Inlays. 
60 %  Erstattung für Zahnersatz, Zahn- und Kieferregulierung sowie funktionsanalytische 

und funktionstherapeutische Leistungen. 
 
Stationäre Heilbehandlung und Entbindung: 
100 % Erstattung für die allgemeinen Krankenhausleistungen in einem Krankenhaus, das  
 für gesetzlich Versicherte zur Erstattung offen steht.  
100 % Erstattung für Belegarzt, freiberufliche Hebamme bzw. Entbindungspfleger, 

Beleghebamme bzw. Belegentbindungspfleger  
(keine privatärztliche Behandlung). 

 
 
� intro|Privat 300 
  
 Die erstattungsfähige Leistung wird um die Selbstbeteiligung von 300 EUR pro Person / 

Kalenderjahr gekürzt. 
 
� intro|Privat 600 

 
Die erstattungsfähige Leistung wird um die Selbstbeteiligung von 600 EUR pro Person / 
Kalenderjahr gekürzt.  

 
Bessere Leistungen im Tarif intro|Privat 600 sind: 
Zahnärztliche Heilbehandlung: 
80 %  Erstattung für die zahntechnischen Leistungen bei Inlays. 
80 %  Erstattung für Zahnersatz. 
 
Stationäre Heilbehandlung und Entbindung: 
100 % Erstattung für privatärztliche Heilbehandlung in einem Krankenhaus, das für 

gesetzlich Versicherte zur Erstattung offen steht. 
100 %  Erstattung für Unterbringung im Zweibettzimmer in einem Krankenhaus, das für 

gesetzlich Versicherte zur Erstattung offen steht.  
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intro|Privat-Spezial (für den Start in die private Krankheitskostenvollversicherung nur für Bewohner der neuen Bundesländer) 
 
Tarif intro|Privat-Spezial 
Kostenerstattung für ambulante und stationäre 
Heilbehandlung (Mehrbettzimmer ohne privatärzt-
liche Behandlung), für Zahnbehandlung und Zahn-
ersatz, Zahn- und Kieferregulierung, vorbeugende 
zahnärztliche Maßnahmen sowie für Material- und 
Laborkosten.  
 
Beitragsfreistellung besteht nach Entbindung 
solange im Anschluss daran keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird, längstens jedoch für sechs Monate. 
 
Der Tarif intro|Privat-Spezial beinhaltet für ver-
sicherte Personen, die mit dem Tarif intro|Privat-
Spezial erstmals eine Krankheitskostenvollver-
sicherung bei uns abgeschlossen haben, folgende 
Optionsrechte auf Höher- oder Nachversicherung: 
 
Durch das Optionsrecht auf Höherversicherung zu 
einem der Optionstermine wird der Wechsel in eine 
beliebige Tarifvariante der Produktlinien Classic, 
Economy oder Funktional  
- ohne Wartezeiten 
- weitgehend ohne erneute Gesundheitsprüfung 
garantiert. 
 
 
Das Besondere: 
Diese Option zum Leistungsaufstieg besteht nicht 
nur einmal, sondern es stehen immer wieder Ter-
mine zur Wahl. Man hat die Garantie, bereits nach 
Ablauf von 3 Jahren in eine beliebige Tarifvariante 
der drei Produktlinien Classic, Funktional oder 
Economy wechseln zu können – anschließend 
kann man sich alle 5 Jahre (bis zum 50. 
Geburtstag) für den Wechsel entscheiden.   
 
Dieses Optionsrecht besteht jedoch nicht für 
versicherte Personen, welche im Rahmen der 
Kindernachversicherung ab Geburt mitversichert 
wurden. 
 
Möchten Sie nicht auf ein wie oben beschriebenes 
höheres Leistungsniveau wechseln, steht Ihnen als 
Alternative zum  letztmöglichen Optionstermin ein 
Nachversicherungsrecht für die Tarife KSKT oder 
PT mit maximal 60 EUR Tagegeld  
-  ohne Wartezeiten 
- ohne erneute Gesundheitsprüfung 
zur Verfügung. 
 
 
Ergänzungstarif ZF-Spezial 
Kostenerstattung für fachärztliche Leistungen ohne 
vorherige Überweisung 
 
Beitragsfreistellung besteht nach Entbindung 
solange im Anschluss daran keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird, längstens jedoch für sechs Monate. 
 
 
Ergänzungstarif ZZ-Spezial 
Kostenerstattung für Zahnersatz, Zahn- und Kiefer-
regulierung, vorbeugende zahnärztliche Maß-
nahmen sowie für Material- und Laborkosten.  
 
Beitragsfreistellung besteht nach Entbindung 
solange im Anschluss daran keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird, längstens jedoch für sechs Monate. 
 
 
Ergänzungstarif SZ   
Kostenerstattung der Wahlleistungen bei 
stationärer Heilbehandlung und Entbindung im 
Krankenhaus.

 
� intro|Privat-Spezial 
  

Ambulante Heilbehandlung, Entbindung und Vorsorge:  
100 % Erstattung bei Erstbehandlung durch einen namentlich genannten Primärarzt 

(Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
praktischen Arzt, Augen-, Frauen-, Kinder-, Not- oder Bereitschaftsarzt).  

100 % Erstattung bei Weiterbehandlung durch einen Facharzt, wenn Überweisung 
durch den Primärarzt vorliegt. 

75 %  Erstattung bei Erstbehandlung durch alle übrigen Fachärzte.  
100 %  Erstattung bei ambulanter psychotherapeutischer Behandlung bis zu  
 30 Sitzungen pro Kalenderjahr.  
100 %  Erstattung für ambulante Geburtshilfe.  
85 %  Erstattung für Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel sowie die Miete 

von Überwachungsmonitoren für Säuglinge bis zu einem Eigenanteil von  
 200 EUR pro Person/Kalenderjahr, darüber hinaus 100 % Erstattung.   
75 %  Erstattung für Sehhilfen bis maximal 125 EUR pro Person innerhalb von zwei 

Kalenderjahren. 
100 %  Erstattung für Notfalltransporte und präventive Maßnahmen.  
 
Zahnärztliche und kieferorthopädische Heilbehandlung:  
100 %  Erstattung für vorbeugende Maßnahmen und Zahnbehandlung. 
100 % Erstattung für die zahnärztlichen Leistungen bei Inlays sowie 
60 %  Erstattung für die zahntechnischen Leistungen bei Inlays. 
100% Erstattung für zahnärztliche Leistungen bei Zahn- und Kieferregulierung bei 

Kindern bis zum Kalenderjahr, in dem das 20. Lebensjahr vollendet wird. Danach 
60 %  Erstattung für Zahn- und Kieferregulierung. 
60 % Erstattung für funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen. 
60 % Erstattung für Zahnersatz. 
 
Stationäre Heilbehandlung und Entbindung: 
100 % Erstattung für die allgemeinen Krankenhausleistungen in einem Krankenhaus, 

das für gesetzlich Versicherte zur Erstattung offen steht.  
100 % Erstattung für Belegarzt, freiberufliche Hebamme bzw. Entbindungspfleger, 

Beleghebamme bzw. Belegentbindungspfleger. 
100 % Erstattung für Krankentransporte zum und vom nächsterreichbaren geeigneten 

Krankenhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ZF-Spezial 
 25 % Erstattung für fachärztliche Leistungen ohne vorherige Überweisung – Entfall 

des Hausarztmodells. Somit werden die Kosten für fachärztliche Leistungen 
zusammen mit den Leistungen aus dem Tarif intro|Privat-Spezial zu 100 % 
erstattet. 
 

 
 
 
 
� ZZ-Spezial 
 20 %  Erstattung für zahntechnische Leistungen bei Inlays. 
 20 % Erstattung für Zahnersatz – auch für Implantate 
 40 % Erstattung für Kieferorthopädie auch ab dem 21. Lebensjahr. 
 20 % Erstattung für funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen. 
  
 
 
 
� SZ 
 
 100%  Erstattung bei Unterbringung im Einbettzimmer oder Zweibettzimmer 
     mit privatärztlicher Behandlung. 
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Mediziner (speziell für Humanmediziner und Zahnärzte) 
 
Tarif AM – Ambulante Behandlung 
Kostenerstattung für ärztliche Leistungen, Arzneimittel, 
Heilmittel (z.B. Massagen, Bäder etc.), Hilfsmittel (z.B. 
Brillen, Hörhilfen etc.), Behandlung und Untersuchung 
durch Heilpraktiker, Notfalltransporte. 
 
 
Tarif ZAM – Zahnärztliche Behandlung 
Kostenerstattung für Zahnbehandlung, Zahnersatz, vor-
beugende Maßnahmen, Zahn- und Kieferregulierung 
sowie Material- und Laborkosten. 
 

 

Tarif STM – Krankenhausbehandlung 
Erstattet werden vom Krankenhaus berechnete Kosten 
für Regelleistungen und gesondert berechenbare Beleg-
arzthonorare, Fallpauschalen, vom Krankenhaus be-
rechnete Kosten für Wahlleistungen und Arzthonorare so-
wie Kostenerstattung für einen medizinisch notwendigen 
Rücktransport wegen akuter Behandlungsbedürftigkeit 
während eines vorübergehenden Auslandsaufenthaltes. 
 
 

 
� AM 155 100 % Erstattung mit 155 EUR Selbstbeteiligung pro 

  Person/Kalenderjahr. 
  

� AM 620  100 % Erstattung mit 620 EUR Selbstbeteiligung pro 
Person/Kalenderjahr. 

  
 
  Zahn- Zahn- Kiefer- 
  behandlung ersatz regulierung 
  

� ZAM 100   100 %  80 % 100 % 
  
  
 

� STM 100  100 %  Erstattung bei Unterbringung im Einbettzimmer 
   mit privatärztlicher Behandlung. 

  
  

 

 

Classic für Schüler und Studenten 
 
Tarifkombination für Schüler und Studenten 
 
*) Die Leistungsbeschreibung können Sie der Produkt-

linie Classic entnehmen. 

 
� Kombination S1 BB AE: Tarife A 155, ZA 100, ST 2/100 *) 
� Kombination S2 BB AE: Tarife A 155, ZA 80, ST 2/100 *) 
� Kombination S3 BB AE: Tarife A 80, ZA 100, ST 2/100 *) 
� Kombination S4 BB AE: Tarife A 80, ZA 80, ST 2/100 *) 
 

 

Krankentagegeldversicherung 
 
 

Krankentagegeld für Verdienstausfall als Folge von 
Krankheiten oder Unfällen, wenn dadurch Arbeits-
unfähigkeit entsteht. 
 
Tarif KT für Arbeitnehmer, Selbständige und Freiberufler 
 
 
 
 
Tarif KTM für Humanmediziner, Zahnärzte, Tierärzte  
 
 
 
 
 
 
Tarif KTF kann von nachfolgend aufgeführten, selb-
ständig freiberuflich Tätigen versichert werden (nur in 
Verbindung mit einer Krankheitskostenvollversicherung):  
Apotheker, Rechtsanwalt, Notar, Patentanwalt, Vermes-
sungsingenieur, Ingenieur, Architekt, Handelschemiker, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratender Volks- oder 
Betriebswirt, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmäch-
tigter, Heilpraktiker oder Journalist 

 

� KT     4 ab     4. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT     8 ab     8. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT   15 ab   15. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT   22 ab   22. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT   29 ab   29. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT   43 ab   43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT   92 ab   92. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KT 183 ab 183. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
 
� KTM     4 ab     4. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTM   15  ab   15. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTM   22  ab   22. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTM   43  ab   43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTM   92  ab   92. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTM  183 ab 183. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
 
� KTF 8 ab     8. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTF 15 ab   15. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTF 22 ab   22. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
� KTF 29 ab   29. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
 
 
 
 

 
 

Pflegepflichtversicherung 
 
Tarif PVN 
Der Leistungsumfang entspricht der gesetzlichen 
Pflegepflichtversicherung und passt sich diesem 
auch an.   

 
Bei Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Vor-
aussetzungen können folgende Beitragslimitierungen 
gewährt werden:  
 

- Beitragsfreiheit für Kinder einer in der privaten 
Pflegepflichtversicherung versicherten Person   

- Limitierung auf den jeweiligen Höchstbeitrag der 
sozialen Pflegepflichtversicherung 

- Beitragslimitierung für Studenten  
- Beitragslimitierung für Ehepartner/Lebenspartner   

 

 
� PVN  
 

Für versicherte Personen ohne Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen im Pflegefall. 

 
Erstattung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflegeleistungen für:  

 - häusliche Pflege (Pflegesachleistung, Pflegegeld) 
 - teilstationäre Pflege 
 -  vollstationäre Pflege und Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für  
  behinderte Menschen 
 - häusliche Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson (Verhinderungspflege) 
 - Kurzzeitpflege 
 - Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 
 - zusätzliche Leistungen für Versicherte in ambulanten Wohngruppen  
 -  Förderung der Gründung von ambulanten Wohngruppen 
 - zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
 - Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
 

 
Die detaillierten Informationen können Sie den Versicherungsbedingungen für die Kranken- und Pflegeversicherung entnehmen. 
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